
A2 : Nomination YES-Kongress-Delegierte
Antrag z.H. der Delegiertenversammlung vom 31. Oktober 2020 in Biel/Bienne.
Antragsstellende: AG Internationales
Die JUSO Schweiz nominiert ihre Delegierten für den allfällig stattfindenden YES-Kongress 2021 an einer ausserordentlichen Sitzung der AG Internationales im Januar2021. Interessierte für einen Delegiertenplatz können sich bis am 15. Januar 2021 bei derCo-Leitung der AG Internationales melden, um eine Kandidatur bekannt zu geben. DasZentralsekretariat macht ausreichend auf die ausserordentliche Sitzung aufmerksam. DieJUSO hat 12 Delegiertenplätze, darunter mindestens 6 Frauen*.
Begründung:
Im Frühling 2021 soll der nächste Kongress der Young European Socialists stattfinden, beidem die JUSO Schweiz Anspruch auf 12 Delegierte hat. Gemäss Art. 9 resp. Art. 11 derStatuten der JUSO Schweiz liegt es in der Kompetenz eines Jahres- oderDelegiertenversammlung, die Delegierten „bei Erhalt der Einladung“ zu wählen. Leiderhaben wir bis zur Antragsfrist für die heutige Delegiertenversammlung keine solcheoffizielle Einladung der YES und somit auch keine definitiven Termine und Fristen für denKongress erhalten und konnten deswegen die Posten der Delegierten nicht für dieseDelegiertenversammlung zur Wahl ausschreiben.
Der genaue Termin und Ort des Kongresses steht momentan noch nicht fest und wirkönnen auch nicht ganz sicher sagen, wann die Anmeldefrist bei der YES sein wird. Da esaber gut sein kann, dass diese wie beim letzten Kongress etwa Ende Januar sein wird,stellen wir diesen Antrag – an der nächsten Versammlung der JUSO Schweiz wäre esvielleicht schon zu spät und wir könnten gar keine Delegierten für den Kongress stellen.Um handlungsfähig zu bleiben und eine demokratische Besetzung unsererDelegiertensitze zu gewährleisten, beantragen wir deshalb die Nomination im Januar aneiner Sitzung der AG Internationales. Diese Sitzung wie natürlich auch die Möglichkeit zurBewerbung als Delegierte*r sollen selbstverständlich für alle Mitglieder der JUSO Schweizoffen sein.
Wir sehen dieses Vorgehen als die beste, demokratischste und einfachste Lösung inAngesicht der Umstände und halten sie für statutenkonform, da die in den Statutenerwähnte Einladung nicht rechtzeitig zur DV eintraf.
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